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KARL S. BADER

Dr. 1ur. h. c. Walter Miiller, Ziirich
(12.12.1914—15.11.1975)

Jah hat ein allzu frith sich nihernder Tod am 15. November 1975,
einem fohnigen Sonntag, nach einem mit der Gattin unternomme-
nen Spaziergang im Utliberggebiet, Dr. iur. h.c. Walter Miiller, Chef
der Finanzverwaltung des Kantons Ziirich und namhaften Rechts-
historiker, der Familie, dem Staat und einem grossen Kreis von
Freunden und Bekannten entrissen.  Ein leichtes Unwohlsein, dem
sein Pflichteifer wenig Beachtung schenkte, war vorausgegangen.
Die Todesnachricht rief allerseits Bestiirzung hervor. Hatten wir
Walter Miiller doch bis in seine letzten Tage in all seiner Frische
und Frohlickkeit unter uns gesehen, von ihm tiber im Gang befind-
liche Forschungen und iiber Pline fiir weitere wissenschaftliche Az-
beit vernommen, seine Hoffnung, bald unter Entlastung von ange-
strengter beruflicher Arbeit sich noch mehr rechtsgeschichtlichen
Untersuchungen zuwenden zu konnen, mit ihm geteilt. Der Mann,
der das von uns allen bewunderte Kunststiick fertig brachte, neben
einem hochsten personlichen Einsatz verlangenden Posten als Chef
der Finanzverwaltung unentwegt und unermiidlich in Biichern,
Zeitschriftenaufsitzen, Rezensionen und Vortrigen wichtige For-
schungsergebnisse zu erbringen, ein Mann, der dabei Zeit zu aus-
giebigen Gesprichen und zu vielen Wanderungen in der schweize-
rischen Alpenwelt und in Ziirichs Umgebung und selbst zu gegen-
wartsnaher literarischer Lektiire fand: ein solcher Mann schien uns
unerreichbares Vorbild. Walter Miiller hat sich vielleicht zuviel zu-
gemutet. Und doch miissen wir sagen: der immer nur Kraft und
Mut ausstrahlende, fast jiinglinghaft gebliebene Sechziger ist vom
Schicksal davor bewahrt geblieben, mit allmihlicher Ermattung
oder gar lingerem Siechtum kimpfen zu miissen. Zum Gesamtbild
einer ungewohnlichen Personlichkeit gehort auch dieser plotzliche
Tod, mag er uns alle, Gattin und Kinder zumal, in schockartige
Trauer versetzt haben. Wie immer im letztlich Unbegreiflichen ha-
ben wir uns Gottes Ratschluss und einem schicksalhaften Schlag zu
beugen. Was uns bleibt, ist Dank und Anerkennung. Dafiir will
dieser Nachruf zeugen.
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Walter Fritz Miiller, von Goldach/SG und seit 1951 von Ziirich,
wurde am 12.12.1914 als Sohn von Johann Arnold Miiller und Anna
geb. Hisler in Uster geboren. Die familidren Verhiltnisse waren,
wie er sebst gelegentlich zu sagen pflegte, bescheiden und durch
ofteren Wohnsitzwechsel bestimmt. In Goldach und St. Gallen be-
suchte er die Primar- und Sekundarschule, um danach eine kauf-
minnische Lehre anzutreten. 1933-1941 war er bei detr Schweizeri-
schen Annoncenexpedition in Ziirich titig. Der regsame Geist des
kaufminnischen Angestellten verlangte jedoch nach Weiterbildung,
die der Besuch eines Abendgymnasiums vermittelte und ein zwei-
jahriger Kursus an der Handelshochschule so abrundete, dass er mit
dem Diplom des Biicherrevisors abschliessen konnte. Dazwischen
und spiter leistete er ausgedehnten Militirdienst, auch hierbei sich
nicht mit blosser Pflicht begniigend. Die militirische Karriere fiihrte,
um dies vorwegzunehmen, zum Rang des Majors; etwas Soldatisches
lag auch in seiner ganzen Haltung und Natur. Am 1. Mai 1941 trat
Walter Muller als Bucherrevisor bei der Ziircher Kantonalen Finanz-
verwaltung ein, am 1.1.1948 wurde er zum Revisor 1. Klasse, 1958
zum Chefrevisor befordert und das hohe Vertrauen, das er sich in
der Kantonalen Verwaltung allseits erwarb, fiihrte schliesslich 1960
zur Ernennung als Chef der Finanzverwaltung. Da dem fachlich
Aussenstehenden kein Urteil tber die besonderen Qualititen des
Inhabers eines solchen Amtes zusteht, ibernehmen wir am besten
einige Sdtze der warmen Wiirdigung, die Regierungsrat Albert
Mossdorf gleich nach dem Tode Walter Millers (NZZ v. 19.11.75)
fur seinen Chefbeamten gefunden hat: «Er war ein Mensch, der aus
hohem, selbstaufopferndem Verantwortungsbewusstsein die Pro-
bleme in ihrer Tiefe auslotete und oft in miihseliger Kleinarbeit sein
Urteil erhirtete. Hatte er seine Losung, war er von ihr zutiefst tiber-
zeugt und suchte sie, wohl wissend um die Grenzen der Realisier-
barkeit, beharrlich in die Tat umzusetzen. ... Besonders in den
funfziger Jahren galten seine Anstrengungen der Neugestaltung
und dem Ausbau der Finanzkontrolle. Gleichzeitig begannen die
Arbeiten fiir die als Ubergangslosung gedachte Kodifizierung des
Finanzrechts in der kantonalen Verordnung iiber die Finanzverwal-
tung. In bezug auf die gesetzliche Ordnung des Finanzhaushalts
wollte er das Ergebnis der von ihm massgeblich mitgeprigten und
zur Zeit vor dem Abschluss stehenden Arbeiten auf der Konferenz
der kantonalen Finanzdirektoren abwarten, obwohl er wegweisende
Grundlagen bereits gelegt hatte. . . Auf eidgendssischer Ebene hat
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er unter anderem durch seine Titigkeit als Prisident der Kommis-
sion fiir den Aufbau einer gesamtschweizerischen Finanzstatistik
einen wichtigen Beitrag zur vertieften Erforschung der offentlichen
Finanzen geleistet.» Der Finanzdirektor schliesst mit dem Hinweis
darauf, dass Walter Miiller die Finanzwirtschaft des Kantons und
seine finanziellen Beziehungen zu den anderen 6ffentlichen Gemein-
wesen massgeblich mitgeprigt habe. Ergdnzend dirfen wir beifi-
gen, dass auch auf diesem seinem ureigenen Gebiet eine wissen-
schaftliche Durchdringung praktischer Prokleme im Bestreben des
Amtsinhabers lag. Seine Heimathochschule St. Gallen hat sich dies
zunutze gemacht, indem sie Walter Miiller als Lehrbeauftragten fiir
Fragen des staatlichen Finanzrechts und der Finanzkontrolle ihrem
Lehrkorper verpflichtete. Auch hier, ebenso wie in Vortrigen vor
Fachgenossen und in einer Reihe von finanzwissenschaftlichen Auf-
sitzen hat sich der stets zur Weitergabe gefundener Erkenntnisse
bereite, um echtes Gesprich bemiihte Fachkenner, wie wir massgeb-
lichem Urteil entnehmen, bewihrt und bedeutende Verdienste er-
worben.

Damit nihern wir uns dem Gebiet, auf dem Walter Miiller aus-
serhalb amtlicher Pflichten aus freien Stiicken titig geworden ist:
seiner rund zwei Jahrzehnte lang fortgesetzten Arbeit auf rechts-,
verfassungs- und landesgeschichtlichem Gebiet. Sein historisches
Interesse an der schweizerischen Heimat reicht aber viel weiter zu-
riick. Schon als Sekundarschiiler hat er sich um die Ordnung der
Siegelsammlung des Historischen Museums St. Gallen bemiiht. Wie
oft bei iiber historischen Sinn verfiigenden jungen Leuten standen
sodann personen- und familiengeschichtliche Einzelprobleme am
Anfang der wissenschaftlichen Fritharbeit: familidre Zusammen-
hinge, Berufe der Vorfahren und ihre Namen, ihr Wirkungskreis
in der engeren Heimat und in benachbarten Landschaften. Die
«Miiller von Goldach» beschiftigten ihn von frithauf, sie kehren als
Studienobjekt spiter in mehrfacher Ausgestaltung wieder: in der
bald nach Walter Miillers Tod von Otto P. Clavadetscher erstellten
Bibliographie steht an oberster Stelle eine 1954 vervielfiltigte, mit
gedrucktem Titelblatt und Stammtafel versehene Studie Gber «Die
Miiller von Goldach. Geschichte des ehemals dem Hochstift Kon-
stanz fallpflichtigen Stammes bis zur Gegenwart und der tbrigen
Stimme bis 1600»; ein Jahr darauf folgte ein Artikel tiber Herkunft
und Verbreitung der Miiller von Goldach in der Rorschacher Zei-
tung, 1973 sodann eine erweiterte Neuausgabe der Arbeit von 1954,
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jetzt unter dem Titel «Die Miiller von Goldach als Konstanzer Got-
teshausleute im St. Galler Klosterstaat». Damit sind bereits die we-
sentlichen Ansatzpunkte fiir die gesamte Forschungsarbeit auf hi-
storischem Gebiet aufgezeigt: stindische Fragen vorab in lindlich-
biuerlicher Umgebung, Abgabepflichten im grund- und leibherr-
lichen Bereich wie «Fall und Lass», aber auch schon das eigenartige
Gebilde des sanktgallischen Klosterstaates mit seinen Rechtset-
zungsformen und mit seinem Doppelgesicht als geistlicher Fuirsten-
staat und zugewandter Ort der Eidgenossenschaft.

Die vorhin genannte Bibliographie, die der letzten grossen Arbeit
aus Walter Millers Feder, dem nach dem Tod erschienenen «Beitrag
zur Geschichte der Grundstiickstibereignung» (so der Untertitel)
tber «Fertigung und Gelobnis mit dem Gerichtsstab nach aleman-
nisch-schweizerischen Quellen» (1976) beigegeben wurde, entliebt
uns der Aufgabe, das Gesamtwerk in bibliographischer Vollstindig-
keit und nach zeitlicher Ordnung zu wiirdigen. Im Hinblick auf den
Leserkreis des Ziircher Taschenbuchs soll es unser Bemiihen sein,
die Leitlinien der wissenschaftlichen Lebensarbeit aufzuzeigen. Da-
bei ist vor allem eines hervorzuheben: der anfangs von Genossen
der akademischen Zunft mitunter als «Dilettant» bezeichnete wis-
senschaftliche Selfmademan kannte seine Grenzen. Von der sattsam
bekannten hohen Warte herab historische Wahrhciten und Gemein-
plitze zu verkiinden, war ithm zutiefst zuwider. Er, der sich aus
eigener Kraft mehr hilfswissenschaftliche Kenntnisse angeeignet
hatte als mancher in akademischen und sonstigen Wiirden stehende
Fachhistoriker, beliess die von ihm zu erforschenden Gegenstinde
in ihrem angestammten Raum. Vorsichtig tastete er sich vom Klein-
raum der engeren heimatlichen Landschaften zu grosseren Raumge-
bilden vor; stets stand am Anfang die sorgfiltige Befragung der
Quellen, und erst wenn sich das Bild so aus unmittelbarer Anschau-
ung bereits gefestigt hatte, tberpriifte er sein Ergebnis am gegen-
wirtigen Stand der Forschung. So kommt es denn, dass er diesen
Stand der Forschung auf hoéchst schwierigen Gebieten der Rechts-
und Verfassungsgeschichte wie kaum ein anderer genau gekannt,
dazu aber auch, dass er diesen Forschungsstand wirksam und viel-
filtig bereichert hat. Gelegentlich hat er mir gegeniiber ein wenig
geklagt, dass es immer die sanktgallischen Verhiltnisse, die Off-
nungen oder Weistiimer, das lingst schon wieder abgegraste Feld
der Freibauernlehre sein miissten, die er beackere; aber gleichzeitig
hat er zum Ausdruck gebracht, dass er auf ihm fremden Boden nicht
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tbergreifen wolle, weil er den sicheren Fundus der Quellen, die iiber
Land und Leute berichten, unter keinen Umstinden verlassen werde.
Dass er dann diesen Quellenkreis in seiner Edition eines Abschnit-
tes der «Rechtsquellen des Kantons St. Gallen» (=Sammlung
Schweizerischer Rechtsquellen XIV/2, Band I: Die allgemeinen
Rechtsquellen der Alten Landschaft) zusitzlich bereichern durfte,
kann, zumal im Zusammenhang mit der Monographie iiber «Land-
satzung und Landmandat der Firstabtei St. Gallen. Zur Gesetzge-
bung eines geistlichen Staates vom 15. bis zum 18. Jahrhundert»
(=Mitteilungen zur vaterlindischen Geschichte, herausgeg. vom
Hist. Verein des Kantons St. Gallen 46, 1970) als wirklicher Hohe-
punkt seiner rechtshistorischen Bemiihungen bezeichnet werden.
Auch hier wird wieder sichtbar, wie sehr Walter Miller stets auch
anderen, auch einer kommenden Generation dienen wollte. Unzu-
linglich edierte Quellen haben ihm ebensoviel Kummer bereitet wie
aus guten oder schlechten Quellen gezogene voreilige oder fahrlis-
sige Schlisse. Hier aber zeigt sich zugleich der Meister des Faches,
zu dem er aus echter und tiefer «Liebhaberei» geworden war, indem
er wissenschaftliche Arbeit als solche und diejenige im Bereich der
ostschweizerischen Heimat eben tiber alles liebte. Und darin liegt es
schliesslich begriindet, dass er sich in verhiltnismissig wenigen
Jahren ein so hohes Ansehen im Kreise der fachlich versierten
Rechtshistoriker, weit tiber die Schweiz hinaus, erwerben konnte.
Die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultit der Universtit
Ziirich hat wohl selten einem Wiirdigeren den Ehrentitel eines Doc-
tor utriusque iuris honoris causa verliehen als — schon 1965 —
Walter Miller. Die laudatio bringt «tiefe Genugtuung zum Aus-
druck, dass ein mit verantwortungsvollen Aufgaben beladener,
stirkstens beanspruchter Chefbeamter seiner Mussezeit und seinen
Ferien ein wissenschaftliches Oeuvre bedeutenden Umfanges und
beachtlicher Geltung abgerungen hat». Das ihm noch beschiedene
weitere Lebensjahrzehnt war von rastlosem Ausbau dieses Werkes
erfillt. Der Tod hat Walter Miiller die Feder aus der Hand genom-
men; Korrekturen einer letzten Studie lagen auf seinem hiuslichen
Schreibtisch; noch am Todestage hatte er sie, sorgfiltig wie immer,
gelesen.

Nach diesen mehr das Grundsitzliche der wissenschaftlichen Ar-
beit Walter Miillers heraushebenden Darlegungen bedarf es, was die
einzelnen Arbeiten angeht, nurmehr einiger Hinweise und Verdeut-
lichungen. Die Fiille der Einzelstudien lisst sich in bestimmte the-
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matische Gruppen einteilen, wobei allerdings alsbald sichtbar wird,
wie eng diese Gruppen doch wieder untereinander verbunden sind.
Uns will scheinen, dass, auch vom familidren Ausgangspunkt her,
die Arbeiten tiber biuerliche Freiheit und Gebundenheit fur das ge-
samte Schaffen besonders charakteristisch sind. Freie und unfreie
Gotteshausleute — wie verhilt es sich mit dieser bduerlichen Frei-
heit? Ein Themenkreis, der seit Arbeiten u.a. von Alphons Dopsch,
Hans Fehr, Karl Weller, Karl Meyer und Theodor Mayer, nicht mehr
zum Ruhen gekommen ist und zu heftigen Kontroversen Anlass
gegeben hat. In Walter Miillers einschligigen Studien fillt vor allem
wohltuend die Gelassenheit auf, mit der er, nur bestimmt vom Bild,
das die Quellen ihm bieten, Stellung nimmt: keine Anhingerschaft
an «Schulen», vielmehr niichterne Abwigung aller rechts- und so-
zialgeschichtlichen Tatsachen (Konstanzer Gotteshausleute in Ober-
goldach, Rorschacher Neujahrsblatt 1960; Freie und leibeigene St.
Galler Gotteshausleute vom Spitmittelalter bis zum Ende des 18.
Jahrhunderts, 101. Neujahrsblatt d. Hist. Vereins St. Gallen, 1961;
Freie Gotteshausleute. Zur Problematik stindischer Benennungen in
Quellen des 14. bis 17. Jahrhunderts, Savigny-ZRG. 92, germ. Abt.
1975). Eng verbunden mit bduerlicher Freiheit die da und dort in
der Ostschweiz vorkommenden Freigerichte (Freigericht Untereg-
gen, Rorschacher Neujahrsbl. 48, 1958; Freigericht Thurlinden,
Thurg. Beitr. 103, 1966), Giber den biuerlichen Bereich hinaus aber
auch das Problem niederadliger Ministerialen in ihrer schillernden
Rolle zwischen gehobener Unfreiheit und Minderfreiheit («Ein Hin-
weis zur Ministerialenfrage», Schweizer Familienforscher 24, 1957;
Die Herren von Steinach, ein Beitrag zur Diskussion um die Her-
kunft des niederen Adels, ebenda 1958; Die Herren von Sulzberg
im Allgiu u. am Bodensee, Schriften Gesch. Bodensee 76, 1958).
Grosses Gewicht und breiten Raum beanspruchen Untersuchungen
iber das biuerliche Abgabenrecht, zumal wo es mit Todfall und
Erbgang zusammenhingt, und die durch solche Abgaben symboli-
sierte spatmittelalterliche Leibeigenschaft, der Walter Miiller einiges
von ihrem, in der Populirliteratur noch immer geisternden Schrek-
ken genommen hat; der Kenner modernen Finanzrechts konnte an
manchen Stellen fast ein wenig schmunzelnd den Vergleich mit der
modernen Erbschaftssteuer ziehen, die es nicht kei einem symboli-
schen «Besthaupt» oder «Bestkleid» und bei einem «Drittel», aus
dem unversehens ein Dreissigstel werden konnte, belassen hat
(hierzu u.a.: Abgaben von Todes wegen in der Abtei St. Gallen, in:

149



Rechtshist. Arbeiten Ziirich 1, Koln/Graz 1961). Die auffillig starre
und anhaltend betonte Beibehaltung der Leibeigenschaft in geist-
lichen Herrschaften, so auch von St. Gallen, hat Walter Miiller lange
beschiftigt; er erkannte, dass sie eines der wenigen Mittel war, die
alteren Hofverbinde, auch nach deren territorialer Umbildung, zu
erhalten, im Gegensatz zu weltlichen Herrschaften, denen bei der
Ausbildung der Landeshoheit tauglichere Mittel zur Verfiigung
standen. Dabei war eine der auffilligsten Erscheinungen die Be-
tonung der Ehegenossame und der eigenartigen Vertrige, die zu
deren Schutz geschlossen wurden, wihrend man sich anderswo mit
Tauschvertrigen vor der Durchlécherung des Untertanenverbandes
zu bewahren suchte (zu diesem Komplex vgl. die Arbeiten: Die Er-
neuerung der Heiratsgenossame geistlicher Herrschaften des Boden-
seeraumes im Jahre 1560, in: Alemannisches Jahrbuch 1970; Die
Ehegenossame der Kléster im alten Ziirichgau. Unfreiheit im Spat-
mittelalter am Beispiel der grundherrlichen Heiratsschranken, in:
Zircher Chronik 40, 1972/3; erweitert und tiefer durchdrungen im
umfangreichen Beitrag tiber «Entwicklung und Spitformen der
Leibeigenschaft am Beispiel der Heiratsbeschrinkungen». Die Ehe-
genossame im alemannisch-schweizerischen Raum: Vortrige u. For-
schungen, Sonderband 14, Sigmaringen 1974). Biuerlicher Wider-
stand gegen Uberspannung feudaler Rechte wurde schon in ilteren
Arbeiten beobachtet (Ein Prozess vor dem Rorschacher Lehenge-
richt aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts, in: Rorschacher Zei-
tung, 30. August 1956; dazu: Gelebrte Juristen und biduerliche Ur-
teilsfinder in einem sanktgallischen Lehenprozess, Festgabe Paul
Staerkle, St. Gallen 1972; Die Rorschacher Unruhen von 1558/59,
Rorschacher Neujahrsbl. 62, 1972). Als man tberall im deutschen
Sprachraum 1975 des Grossen Bauernkrieges gedachte und sich um
ein neues Verstindnis fiir Ursachen und Wirkungen bemiihte, wurde
auch die Hilfe Walter Millers begehrt; daraus sind zwei Vortrige
und in der Folge Aufsitze entstanden: Freiheit und Leibeigenschaft
— Soziale Ziele des deutschen Bauernkrieges, HZ. Beih. 4 = Re-
volte u. Revolution in Europa, 1975, S. 264 ff. und: Wurzeln und
Bedeutung des grundsitzlichen Widerstandes gegen die Leibeigen-
schaft im Bauernkrieg 1525, Schriften Gesch. Bodensee 93, 1975.
Auch hier erwies sich Walter Miiller als behutsamer Deuter; der
sozialrevolutiondren Auslegung, wie sie vor allem aus der Deut-
schen Demokratischen Republik stammende Historiker zur Unter-
bauung marxistischer Vorurteile beliebten, setzte er im Verein mit
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anderen eine niichterne Einschitzung der Triebkrifte innerhalb einer
lindlichen «Unterschicht» entgegen. Der intensiven Beschiftigung
mit der Weistumsfamilie sanktgallischer Offnungen entsprangen
grundsitzlich wichtige Arbeiten iiber Weistumsfragen (1963 eine
Skizze «Uber den schweizerischen Beitrag zu Jacob Grimms Weis-
timersammlung», SZG. 13, 1963, S. 372/79; sodann grundlegend
in Auseinandersetzung mit dem gesamten Weistumsproblem: Die
Offnungen der Firstabtei St. Gallen. Ein Beitrag zur Weistumsfor-
schung, in: Mitt. Hist. Verein St. Gallen 43, 1964). In all diesen
Arbeiten kam immer wieder die besondere Situation des sanktgaili-
schen Klosterstaates zur Sprache; verfassungsgeschichtliche Deu-
tungen erbrachten zwei Aufsitze: Zur lindlichen Verfassung im
ostschweizerischen Herrschaftsgebiet der Fiirstabtei St. Gallen, in:
Montfort 1969, S. 374 fI.; Die innere Ordnung des sanktgallischen
Klosterstaates, in: Blitter fiir deutsche Landesgeschichte 109, 1973,
S. 246 ff. Sowohl diesem Fragenbereich wie dem der sanktgallischen
Offnungen dienten eine wohlabgewogene Studie Gber den tatkrif-
tigen Abt Ulrich Roesch (Fiirstabt Ulrich [VIIL.] Roesch von St.
Gallen, 1426-1491, in: Verwaltungspraxis 26, 1972; wieder abge-
druckt in: «Grosse Verwaltungsminner der Schweiz», herausgeg.
u.a. von Walter Miller, 1975, S. 26 fI), ebenso aber auch die schon
oben erwihnte Edition der Rechtsquellen der Abtei St. Gallen und
die sie vorbereitende, tiefschiirfende Arbeit iiber «LLandsatzung und
Landmandat» (1970). Auf rechtsarchiologische Fragen griffen zwei
in Buchform erschienene Schriften {iber: einmal die originelle Stu-
die tber «Ein Auflassungs- und Investitursymbol des Klosters St.
Gallen: Die schwarze Kappe» (=Rechtshistorische Arbeiten der
Forschungsstelle Ziirich 10, 1972); sodann Miillers letzte grosse Ar-
beit tiber «Fertigung und Gelobnis mit dem Gerichtsstab nach ale-
mannisch-schweizerischen Quellen. Zugleich ein Beitrag zur Ge-
schichte der Grundstiicksiibereignung» (=Vortrige u. Forschungen,
Sonderband Sigmaringen 1976). Als ein echtes Kabinetstiick Miil-
ler’scher Forschungen diirfen wir schliesslich den 1966 in der Savigny
Zeitschrift erschienenen Aufsatz iiber die Weibelhuben bezeichnen,
eine im engeren rechtshistorischen Kreis besonders hochgeschitzte
Studie, zu der ihr Verfasser bis zu seinem Tode stindig neues Ma-
terial gesammelt hat. Es ist tiberhaupt bezeichnend fir Walter Miil-
lers Denk- und Arbeitsweise, dass er nie glaubte, der Weisheit letz-
ten Schluss gefunden zu baben, dass die aufgearbeiteten Dinge ihn
vielmehr stets weiterbeschiftigten und neue, aufgrund erweiterter
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Quellenkenntnis ermittelte Ergebnisse ihn veranlassten, ohne Recht-
haberei eine frithere eigene Meinung zu revidieren. Vielleicht stellt
gerade deswegen das so reich erbrachte, zunichst eher locker anein-
andergereihte Schrifttum eine so eindriickliche Einheit dar.

Die Wirdigung dieses Lebenswerks wire unvollstindig, wenn
nicht auch auf seine Rezensionen in einer ganzen Reihe wissenschaft-
licher Organe, die ihn fiir Besprechungsaufgaben heranzogen, hin-
gewiesen wiirde. Sie zeugen stets von hoher Achtung fiir jede ernst-
hafte geistige Arbeit; aber Walter Miiller erweist sich auch in die-
sem Bereich literarischer Titigkeit als Mann von Format: nach alter
Weisheit fortiter in re, suaviter in modo konnte er schiefe Urteile
und ihm abwegig erscheinende Schliisse freundlich zurechtriicken.
Fast immer fiigt er ohne Besserwisserei eigene Beobachtungen hin-
zu, wie ihm auch das verbreitete Ubel sterilen Perfektionismus fern
lag. Zu erwihnen sind ferner die von Walter Miiller iibernommenen
Vortrige, des ofteren in unseren Ziircher Ausspracheabenden fiir
Rechtsgeschichte, mehrfach auch im Alemannischen Institut Frei-
burg i. Br. und im Konstanzer Arbeitskreis fir mittelalterliche Ge-
schichte, in denen er ein stets gern gesehener Gast war; naturge-
midss auch in verschiedenen St. Galler Gesellschaften und Vereinen,
vor allem gegen Ende der ihm vom Schicksal gezogenen Bahn aber
auch im internationalen Rahmen. Auf Rechtshistorikertagen und bei
sonstigen fachwissenschaftlichen Tagungen, die er cher sparsam
besuchte, legte er sich gern die Rolle des geduldigen Zuhérers zu.
Wo er sprach oder mitsprach, geschah es stets in schlichter sach-
licher Form, Pathos und rednerischer Uberschwang lagen ihm nicht.
Der einflussreiche Mann wurde natiirlich auch gerne von vielen Co-
mités als hilfreicher Freund angegangen, und oft wusste er, der
Finanzmann, auch Wege und Mittel zu finden, ohne zu allem von
vornherein Ja und Amen zu sagen. Mit Ratschligen stand er, der
Zircher Ehrendoktor, auch der hiesigen Universitit zur Verfiigung.
Als Mitglied der Kantonalen Archivkommission hitte er, kurz vor
seinem Tod zugewihlt, der ihm lieb gewordenen Arbeitsstitte im
Predigerchor sicher manchen guten Dienst erweisen konnen, den
das Staatsarchiv in seinen Bau- und Raumnéten gerade in der heu-
tigen Situation mehr als gut hitte brauchen kénnen.

Man hat sich oft fragen miissen, woher ein so vielbeschiftigter
Mann die Kraft nehme, so vieles und vielerlei nebeneinander zu
leisten. Was die wissenschaftliche Arbeit, vom Hauptberuf her ge-
sehen Nebenleistung, anbetrifft, wird man als Beobachter und
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Freund sagen dirfen, dass sie Ausgleich neben aufreibender Pflicht-
arbeit war, ohne je zum blossen hobby zu werden. Ausgleich suchte
und fand Walter Miiller auch sonst, vor allem in der Familie und in
einem ausgedehnten Freundeskreis, iibrigens auch als Mitglied einer
Zircher Zunft. Seine Gattin Lisbeth geb. Peter hatte er in der Wan-
dervogel-Bewegung kennen gelernt; diese brachte den Ehegatten
neben Freude am Wandern zahlreiche Freund- und Bekanntschaften,
auch mit Dichtern und Literaten unserer Zeit, und solche freund-
schaftlichen Bindungen gehorten, wie er in seiner schlichten Art
gelegentlich berichtete, zum wertvollsten Bestand menschlichen Er-
lebnisses. Zugleich ergaben sich daraus internationale Beziehungen
und vertiefte Kenntnis auch in zeitgeschichtlich-politischen Verflech-
tungen; sein Urteil in diesen Dingen blieb behutsam, unterbaut von
der Selbstsicherheit des auf festem Boden stehenden Schweizers, die
zugleich Besserwisserei und Belehrungssucht ausschloss. Drei Kin-
der, Tochter und zwei Sohne, teilten mit den Eltern das schone,
ruhig-bescheidene Heim am Kleinalbis. Fur sie ist die aufgerissene
Liicke besonders gross, im menschlichen Bereich nie zu schliessen.
Das Bewusstsein, einen bedeutenden Mann und Vater ihr eigen ge-
nannt zu haben, mag Trost sein. Trost und Stolz auch fiir alle, die in
beruflicher Umgebung oder im Freundeskreis an dieser menschli-
chen Grosse je in ihrer Art teilnehmen durften.

153



	Dr. iur. h. c. Walter Müller, Zürich : 12.12.1914-15.11.1975

